
1527 der Beilagen zu den stenographischen Proto\iollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Landesverteidigungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (930 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Bundes­
gesetz über die Entsendung von Angehörigen 
des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das 

Ausland geändert wird 

Durch die dem Ausschuß zur Vorberatung 
vorgelegene Novelle zum Bundesgesetz über die 
Entsendung von Angehörigen des Bundesheeres 
zur Hilfeleistung in das Ausland, BGBl. Nr. 233/ 
1965, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. 
Nr. 272/1971, sollen einzelne beso1dungs- und 
disziplinarrechtliche Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes neu gefaßt werden. Durch diese Kn­
derungen soll einerseits der Novellierung des 
Heeresdisziplinargesetzes, andererseits praktischen 
Bedürfnissen auf besoldungsrechtlicheni und dis­
ziplinarrechtlichem Gebiet Rechnung getragen 
werden. 

H aas, K r i z, Mon d 1 und T roll, von 
der österreichischen Volkspartei die Abgeordne­
ten Dr. Er mac 0 r a, Dr. Pr ade r, S up pan 
und T ö d 1 in g und von der Freiheitlichen Par­
tei österreichs der Abgeordnete Z e i 11 i n ger 
angehörten. 

Der Unterausschuß hat die Vorlage in einer 
Sitzung beraten und hiebei Einvernehmen darü­
ber erzielt. 

Am 21. März 1975 hat der Landesverteidi­
gungsausschuß den Gesetzentwurf neuerlich in 
Verhandlung gezogen und den Bericht des Unter­
ausschusses entgegengenommen. 

Der Ausschuß hat einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Haus die Annahme des Gesetzentwurfes 
in der vom Unterausschuß vorgeschlagenen Fas­
sung zu empfehlen. 

Der Landesverteidigungsausschuß stellt somit 
Der Landesverteidigungsausschuß hat die Re- den An t rag, der Nationalrat wolle dem a n­

gierungsvorlage erstmals am 19. November 1973 geschlossenen Gesetzentwurf die 
in Verhandlung gezogen und einen Unter aus- verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 
schuß gewählt, dem von der Sozialistischen Par-
tei österreichs die Abgeordneten BI e c h a, I Wien, am 21. März 1975 

Kriz 
Berichterstatter 

Marwan-Schlosser 
Obmann 

). 
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2 1527 der Beilagen 

'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Bundesgesetz über die Entsen­
dung von Angehörigen des Bundesheeres zur 
Hilfeleistung in das Ausland geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 14. Juli 1965, BGBl. 
Nr. 233, über die Entsendung von Angehörigen 
des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das Aus­
land, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 272/1971, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. Die Dienstleistung von Wehrpflichtigen 
als Angehörige d~s Bundesheeres in einer Einheit, 
die gemäß § 1 des Bundesverfassungsgesetzes vom 
30. Juni 1965, BGBl. Nr. 173, über die Ent­
sendung österreichischer Einheiten zur Hilfe­
leistung in das Ausland auf Ersuchen internatio­
naler Organisationen auf Grund freiwilliger Mel­
dungen gebildet wird, ist - sofern die Wehr­
pflichtigen nicht als Angehörige des Bundes­
heeres in einem Dienstverhältnis stehen - außer­
ordentlicher Präsenzdienst nach § 28 Abs. 5 lit. g 
des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 272/1971. 
Auf diese Wehrpflichtigen haben nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen jene Rechtsvor­
schriften Anwendung zu finden, die für Wehr­
pflichtige gelten, die zu einem außerordentlichen 
Präsenzdienst nach § 28 Abs. 5 lit. ades Wehr­
gesetzes herangezogen werden." 

2. Die Abs. 1 und 2 des § 3 haben zu lauten: 

,,(1) Auf Wehrpflichtige, die einen außerordent­
lichen Präsenzdient im Sinne des § 1 leisten, 
haben die Bestimmungen des 11., V. und VI. Ab­
schnittes des Heeresgebührengesetzes, BGBl. 
Nr. 152/1956, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 140/1957, 12/1967,272/1969,272/1971, 
221/1972 und 413/1974 keine Anwendung zu 
finden. 

(2) Wehrpflichtigen, die einen außerordent­
lichen Präsenzdienst im Sinne des § 1 leisten, 
gebühren für die Dauer dieses Präsenzdienstes 
Geldleistungen in der Höhe der Bezüge von 
Bundesbeamten in vergleichbarer Verwendung, 
verkürzt um jenen Betrag, der den gesetzlichen 
Abzügen von diesen Bezügen sowie einer allfälli­
gen im Wege der Aufrechnung von Beamten zu 
leistenden Vergütung für Naturalbezüge ent­
spricht~ Für die Dauer der· Inlandsaufenthalte 
vom Beginn des genannten Präsenzdienstes bis 
zur Entsendung in das Ausland sowie unmittelbar 
vor der Entlassung aus diesem Präsenzdienst 
gebühren diese Geldleistungen im halben Aus­
maß." 

3. § 4 hat zu lauten: 

,,§ 4. Für die Ahndung von Ordnungswidrig­
keiten und Dienstvergehen, die während einer 
Dienstleistung in einer gemäß § 1 des Bundes­
verfassungsgesetzes BGBl. Nr. 173/1965 gebil­
deten Einheit von Soldaten (§ 1 des Wehrge­
setzes) begangen worden sind, hat das Heeres­
disziplinargesetz, BGBl. Nr. 151/1956, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 234/1965 
und XX/1975, mit der Maßgabe Anwendung zu 
finden, daß 

1. Disziplinarvorgesetzter 
. a) aller der entsendeten Einheit angehörenden 

Soldaten der Vorgesetzte dieser Einheit ist, 
b) des Vorgesetzten der entsendet~n Einheit 

der Bundesminister für Landesverteidigung 
ist, 

2. als zuständige Disziplinarkommission erster 
Instanz 

a) für Offiziere jene Disziplinarkommission 
gilt, die für Berufsoffiziere, die beim Bun­
desministerium für Landesverteidigung 
ständig in Verwendung stehen,. zuständig 
ist, 

b) für Unteroffiziere, Chargen und Wehr­
männer jene Disziplinarkommission gilt, 
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1527 der Beilagen 3 

die für zeitverpflichtete Soldaten, die beim 
Militärkommando Wien ständig in Ver­
wendung stehen, zuständig ist, 

3. über Chargen oder Wehrmänner 
a) an Stelle der Ordnungsstrafe Ausgangsver­

bot auch die Ordnungsstrafe Geldbuße, 
b) an Stelle der Disziplinarstrafe Ausgangs­

verbot auch die Disziplinarstrafe Geldbuße 
verhängt werden kann, 

4. hinsichtlich der Geldstrafen und ihrer Voll­
streckung an die St;elle der Barbezüge naCh dem 
Heeresgebührengesetz sowie nach dem Bun'desge­
setz BGBL Nr. 272/1971 die Geldleistungen nach 
§ 3.Abs. 2 dieses Bundesgesetzes treten und für 
die Dauer der Vollstreckung des Disziplinar­
arrests an Stelle der Geldleistungen nach § 3 
Abs. 2 dieses Bundesgesetzes 

a)Wehrmännern, Chargen und 
Unteroffizieren " . . . . . . . . . .. 30 S täglich, 

b) Offizieren ................. 60 S täglich, 

c) Wehrpflichtigen, die den Prä­
senzdienst im Sinne des § 1 un­
mittelbar im Anschluß an einen 
freiwillig verlängerten Grund­
wehrdienst oder einen Grund­
wehrdienst nach Art. XI des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. 272/ 
1971 leisten, ............... 90 S täglich 

gebühren, 

5. bei Wehrpflichtigen; die als Angehörige des 
Bundesh,eeres in einem Dienstverhältnis stehen, 
für die Bemessung der Geldbuße und der Minde­
rung' des Dienstbezuges, die Auslandseinsatzzu­
lage in den Monatsbezug einzurechnen ist." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1975 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Landesverteidigung 
betraut. 

1527 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




